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Zitat von DFU

Und bei Grundschullanschulheimen mit nur zwei Übernachtungen (Abfahrt Mittwoch 8
Uhr, Ankunft Freitag 12 Uhr) dürften die mitfahrenden Kollegen auch 5 Tage vorher
oder hinterher nicht mehr arbeiten, denn die sind ja meistens Tag und Nacht im
Einsatz. 48 Stunden sind da dann bereits voll.

Wir tun uns mit solchen Übertreibungen wirklich keinen Gefallen dabei, mit entsprechenden
Anliegen ernst genommen zu werden. Selbst bei Klassenfahrten mit Grundschulklassen schläft
keine Lehrkraft nur ca. 2 Stunden pro Nacht.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/63398-arbeitszeit-f%C3%BCr-nicht-unterrichtliche-aufgaben-recht-der-
lul/?postID=774434#post774434

https://www.lehrerforen.de/thread/63398-arbeitszeit-f%C3%BCr-nicht-unterrichtliche-aufgaben-recht-der-lul/?postID=774429#post774429
https://www.lehrerforen.de/thread/63398-arbeitszeit-f%C3%BCr-nicht-unterrichtliche-aufgaben-recht-der-lul/?postID=774434#post774434
https://www.lehrerforen.de/thread/63398-arbeitszeit-f%C3%BCr-nicht-unterrichtliche-aufgaben-recht-der-lul/?postID=774434#post774434

